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zunächst aufzufordern, seinen Lebenslauf zu schreiben; es
empfiehlt sich, diese Niederschrift quantitativ entsprechend
zu begrenzen. Günstig kann auch sein, den Verdächtigen einen
vorher vorbereiteten Text - gegebenenfalls mehrfach - nach

1Diktat schreiben zu lassen. Der Text ist - bei Notwendigkeit 
unter Einbeziehung von Sachverständigen - so auszuwählen, daß 
in Qualität und Quantität für die Handschriftenuntersuchung 
ausreichende Vergleichsmerkmale entstehen. Es ist unzulässig, 
als Diktattext den Tattext (beispielsweise den Originaltext 
eines Schriftstücks diskriminierenden Inhalts, dessen Identifi
zierung angestrebt wird) zu benutzen, da verhindert werden muß,

'['»Jdaß den Verdächtigen auf diese Weise Tä4a#$fciSsen vermittelt• w2 vwird.
j t
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Beim Diktieren sollten kad^eS^&Irte besonders betont wer
den. Satzzeichen und die^Schreibweise einzelner Worte sind 
nicht anzuge ben. #  '%>

A  % J
Über die Abnahme der $chrifprobe ist vom Untersuchungsführer 
gemäß §104 StPO ein Protokoll anzufertigen. Darin sollten die 
Tatsache der Abnahme der Schriftprobe (Ort, Zeitpunkt, Personelien 
des Verdächtigen) sov/ie die möglicherweise beweiserheblichen Um
stände des Stattfindens der Schriftprobe vermerkt werden.

1 Im Lehrmaterial des Lehrstuhls IV W S  JHS 001 - 83/78 ist zu
treffend darauf orientiert, die Schriftprobe so zu gestalten, 
daß sich der Schreiber auf den textlichen Inhalt konzentrieren 
muß und nicht so sehr auf das "Wie" des Schreibens 
(a. a. 0., S. 161)

2 Schv/ieriger ist die Lage bei der Abnahme von Sprech)Droben zum 
Zwecke der Stimmidentifizierung, die zur Voraussetzung hat, 
daß "vom Verdächtigen der relevante Text des Ausgangsmaterials 
in natürlicher Sprechv/eise mehrmals, möglichst frei gesprochen 
wird" (Stelzer a. a. 0., S. 562). Hier ist unseres Erachtens in 
jedem Pall zu empfehlen, den Verdächtigen neben den relevanten 
Text noch 2 bis 3 weitere Texte etwa gleichen Umfangs sprechen 
zu lassen, damit er gezwungen bleibt, den Tattext selbst aus
zuwählen. Damit kann v/irksam verhindert v/erden, daß der Be
schuldigte später behauptet, den Tattext durch die Maßnahmen 
zur Stimmidentifizierung kennengelernt zu haben.
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